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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der 

Deutscher Brownfield Verband e.V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "DEBV" oder "Verein" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den uns vorgelegten Bele gen, Bü-

chern und Be stands nach weisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Be rück sich ti gung

der er teil ten Aus künfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rah mens lie gen-

den An wei sun gen des Auf trag gebers zur Ausübung bestehen der Wahl rechte zu ent wi ckeln. Die sen

Auftrag zur Er stel lung ohne Be ur tei lun gen haben wir im Februar 2025 in unseren Ge schäfts räu men in

Gü tersloh durchge führt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus ge hen-

den Tä tig kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauf tra gen den

ge setz li chen Ver tre tung des Vereins, die über die Aus übung aller mit der Auf stellung verbun de ner

Ges tal tungs möglich kei ten und Rechts akte zu ent schei den hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führ ten, in Kennt nis

ge setzt und von ihm Ent schei dungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und for mellen Ges tal-

tungs mög lich kei ten (Ansatz-, Be wertungs- und Ausweiswahlrechten) so wie Ermes sens ent schei dun gen

ein ge holt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erfor der lich

wa ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Aus künf te zu

An satz-, Aus weis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilan zie rungs-

und Be wer tungsme thoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vor ge-

schriebe nen Jahres ab schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu er stellen.
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Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Um-

fang unserer Be richterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wur den,

be rich ten wir in be rufs üb li cher Form im Sinne der "Verlautbarung der Bundes steu erberater kammer zu

den Grundsätzen für die Er stel lung von Jahresab schlüssen" vom 12./13. April 2010 über Um fang und

Er geb nis unserer Tä tig keit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in

Ver bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfol gen darf. 

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die

Auf trags durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gege ben wer den.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit ten,

die ver ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingun gen für

Steu er be ra ter und Steuerbera tungsgesellschaften" maßgebend.



 
 KJP Deutscher Brownfield Verband e.V., Berlin Seite 4
 Rechtsanwälte Bericht über die Erstellung des 
 Steuerberater Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024
 Wirtschaftsprüfer

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir

die ein schlä gi gen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufs pflich ten be ach tet, dar unter die

Grund sät ze der Unab hängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegen heit und Ei gen ver ant wort lich keit

(§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tä tig kei ten,

die er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der einge hol ten

Vor ga ben zu den an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Be wertungsmethoden unter Vornahme der Ab-

schluss buch ungen die ge setz lich vorge schrie bene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und wei-

tere Ab schlussbe stand tei le zu er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Aus-

übung mate rieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahl-

rechte sowie Er messens entscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im

Rah men der Er stel lung nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter aus ge übt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstel lung, Fest stel lung

und Of fen le gung des Jah res ab schlus ses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicher heit ge währ lei sten,

dass bei der Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließ lich der Be richt ers tat-

tung die ge setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sent-

lich keit be ach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel ten-

den ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein schlä-

gi ger Be stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarun gen.

Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erfor derli chen

Kenntnisse über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unterneh mens unse res

Auf trag ge bers an zu eignen.
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An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mit-

wir ken. So fern entspre chende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Kor rektur en

ver wei gert würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Be scheini gung so wie in unse rem Er-

stel lungsbe richt zu wür di gen oder unseren Auftrag nieder zulegen, falls Ver mö gens ge genstän de oder

Schul den un ter An nah me der Fort füh rung der Un terneh menstätig keit be wertet wä ren, ob wohl dem

tat sächli che oder rechtli che Ge ge ben hei ten of fen sicht lich entge genstün den.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich die-

se be stätig ten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus er ge bende Ein wen-

dun gen, so weit sie we sentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Be scheinigung zum Aus druck.

Wür den Auf klärun gen oder die Vorla ge von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die

Durchfüh rung ent spre chen der Be urtei lungen ver wei gert, hätten wir unseren Auftrag nie der zule gen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den

In ven turen oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswe sens,

die unser Auf tragge ber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht er-

teilt wer den. Wir hätten unserem Auf tragge ber in Fällen dieser Art die Män gel schriftlich mit zu tei len

und zu ent schei den, ob ei ne Kün di gung des Auf trags an gezeigt wäre.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstel lung von Jah-

res ab schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Be achtung an derer

ge setzli cher Vor schrif ten sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der

Rech nungs legung be gan ge ner Ord nungswi drigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten,

die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und

Steuerberatungsgesell schaften" maßgebend.
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Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand hat uns die angeforderte berufsübliche Voll stän dig keits erklärung bezüglich der Buch füh-

rung, Be le ge und Be standsnachweise sowie der uns er teilten Aus künfte schriftlich erteilt, die wir zu

den Ak ten ge nom men haben.

Ergänzend hat der Vorstand in der berufsüblichen Vollstän dig keits er klä rung, die keinen Er satz für Er-

stel lungs hand lungen und für auftragsabhängig durchzufüh ren de Beurteilun gen der Ord nungs mä ßig-

keit der zu Grun de ge legten Unterlagen darstellt, uns am 10. Februar 2025 schriftlich be stätigt, dass in

Buch füh rung und Jah res ab schluss al le bi lan zierungspflich tigen Ver mögens werte, Verpflichtun gen,

Wagnis se und Ab gren zun gen be rück sich tigt, sämtli che Aufwen dun gen und Er träge enthalten, al le er-

for derli chen An ga ben ge macht und alle be stehenden Haf tungs ver hältnisse bekannt gege ben wor den

sind.

Die Einholung der Vollständigkeitserklärung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresab-

schlusses erfolg te in der Weise, dass wir dem zuständigen Organ des Unternehmens als Grundla ge sei-

ner Erklä rung den Ent wurf des Jahresabschlusses, die Abschlussunterlagen und einen Entwurf die ses

Erstellungsbe richts vor ge legt haben.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für den Verein besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Soft-

ware BRZ er füllt die Vor ausset zun gen für eine ord nungs mäßige Finanzbuchfüh rung und Ent wick lung

des Jah resab schlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderun gen

erfah ren.

Auskünfte erteilte der Vorstand.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von dem Vorstand und von den zur

Aus kunft benannten besonderen Vertreter bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkei ten

(Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Er-

stel lung des Jah resab schlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch über die Ausübung mate riel ler

und for meller Gestaltungs mög lichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis wahlrechte sowie Er mes-

sens entschei dungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorga ben unseres Auftragge bers hier zu einge-

holt und die se im Rah men der Er stel lung exakt nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der ge setz li-

chen Ver treter aus ge übt.
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2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanz-

lei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürn berg erfüllt nach einer Bescheinigung der EY GmbH & Co.

KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28.03.2024 die Vor aus set zungen für eine ord nungsmäßige

Fi nanz buch füh rung und Ent wick lung des Jah res abschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit

der Ge schäfts führung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuch un gen wur den bis zum

Ab schluss unserer Tätig keit vor genommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortfüh-

rung der Un ternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten

Bewertungs metho den wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil aus-

führlich dar ge stellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Name: Deutscher Brownfield Verband e.V.

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 27.11.2020

Sitz: Berlin

Anschrift: Kurfürstendamm 14

 10719 Berlin

Registereintrag: Vereinsregister Amtsgericht Gütersloh unter der Regi ster-

num mer VR 1808

Satzung: errichtet am 27.11.2020, gültig in der bei der Mitglie-

derver sammlung vom 19.04.2021 beschlossenen und im

Vereinsregister am 17.05.2021 eingetragenen Neufas-

sung.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Satzungszweck des Vereins:  Zweck des Vereins ist die bundesweite Förderung von

Wissenschaft und Forschung im Bereich der

Brownfield-Entwicklung in Form von Fördermittelaquise,

Leitfadenerstellung im Umgang mit herausfordernden

Flächenarealen (aufgrund von Altlasten, Brachen o. ä. Ei-

genschaften), die Zertifizierung von Brownfields gleich

welcher Art, der Zusammenschluss von Akteuren im Be-

reich der Flächenreaktivierung, die Erarbeitung von Stra-

tegien zur Implementierung nachhaltiger Arbeitsweisen.
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Vorstand: 1. Vorsitzender: Herr Rick Mädel

2. Vorsitzende: Herr Thomas Franke 

Kassenprüfer: Herr Axel Köster und Herr Alexander

Rätz-Weber

Geschäftsführer/besonderer Vertreter: Herr Raphael Thießen

Entlastung des Vorstandes: in der Jahreshauptversammlung am 08.03.2024 wurde

für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 die Entlastung

des Vorstandes erteilt

Wesentliche Änderungen der rechtlichen 

Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: lagen nicht vor

Kassenprüfung: erfolgte durch Herrn Axel Köster und Herrn Alexander

Rätz-Weber am 14.02.2025

Ergebnis der Kassenprüfung: Es ergab sich kein Anlass zur Beanstandung
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3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Gütersloh

Steuernummer: 351/5913/8958

Der Verein ist nicht gemeinnützig tätig und unterliegt somit aufgrund der Tätigkeit der Körper schaft-,

Ge werbe- und Umsatzsteuer.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wurde die Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteu-

er vorge nom men.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2023 beim Finanzamt eingereicht. Die Be schei de zur

Veranlagung 2023 liegen noch nicht vor.
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorge nomme nen

Er stel lungs hand lungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumen tiert sind, in

unse ren Ar beitspa pie ren fest gehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und

Verlust rech nung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buch füh rung und des In ven-

tars sowie der Vor ga ben zu den anzuwendenden Bilan zie rungs- und Bewer tungs metho den.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgeleg ten Un-

terla gen un ter Be rücksichti gung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab schluss-

buch ungen er streckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion inter ner Kon-

trol len so wie der Ord nungsmä ßig keit der Buch führung. Insbesondere gehörte die Beurtei lung der In-

ventur en, der Pe rio denab gren zung so wie von Ansatz und Be wertung nicht zum Umfang unseres Auf-

trags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichti-

gungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünf-

te ohne eine Be urtei lung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bü-

cher und Be standsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftrag ge ber auf of fen-

sichtliche Unrich tig kei ten in den vor ge leg ten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der

Durch führung des Auf trags un mit tel bar auf fal len, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten

auf die ent spre chende Um set zung im Jah res ab schluss.
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5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den vorgelegten Bele-

gen, Bü chern und Be stands nachweisen nicht erforderlich, weil keine Besonderheiten festgestellt wur-

den.

6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die

Buch füh rung waren von uns nicht zu erheben.
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Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Ge winn-

und Ver lust rech nung – des Deutscher Brownfield Verband e.V. für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 un ter Be ach tung der deut schen handelsrechtlichen Vor schrif ten

erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir

auf trags gemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Aus künfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen

han dels rechtli chen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuer be rater kammer zu

den Grundsät zen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser um fasst die Ent wick lung

der Bi lanz und der Ge winn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buch füh rung und des Inven tars so-

wie der Vor ga ben zu den anzu wen den den Bilan zie rungs- und Bewertungs me tho den.

Gütersloh, den 10. Februar 2025

 KJP

 Rechtsanwälte, Steuerberater,
 Wirtschaftsprüfer
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7. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten Euro 1.044,00

(31.12.2023: Euro 0,00)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Markenanmeldungen (Wortmarke) 1.044,00 0,00

1.044,00 0,00

Markenanmeldungen (Wortmarke) 00200 Euro 1.044,00
(31.12.2023:

Euro 0,00)

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände Euro 1.044,00
(31.12.2023: Euro 0,00)

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro 5.355,00
(31.12.2023: Euro 0,00)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Forderungen aus L+L 5.355,00 0,00

5.355,00 0,00
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2. sonstige Vermögensgegenstände Euro 5.738,29
(31.12.2023: Euro 22.299,83)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Körperschaftsteuerrückforderung 2.798,00 7.898,00
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 2.404,00 4.808,00
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 536,29 0,00
Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,00 9.593,83

5.738,29 22.299,83

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Euro 11.646,00

(31.12.2023: Euro 56.691,20)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Sparkasse Gütersloh-Rietberg 3286 11.646,00 12.804,12
Sparkasse Gütersloh-Rietberg 88010443 0,00 43.887,08

11.646,00 56.691,20

C. Rechnungsabgrenzungsposten Euro 561,43
(31.12.2023: Euro 0,00)

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Euro 3.965,49
(31.12.2023: Euro 75.039,46)
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PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Verlustvortrag Euro 75.039,46
(31.12.2023: Euro -3.502,83)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Gewinnvortrag vor Verwendung 75.039,46 -3.502,83

75.039,46 -3.502,83

II. Jahresüberschuss Euro 71.073,97
(31.12.2023: Euro -78.542,29)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Jahresüberschuss 71.073,97 -78.542,29

71.073,97 -78.542,29

nicht gedeckter Fehlbetrag Euro 3.965,49
(31.12.2023: Euro 75.039,46)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

nicht gedeckter Fehlbetrag 3.965,49 75.039,46

3.965,49 75.039,46
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B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen Euro 3.100,00
(31.12.2023: Euro 3.100,00)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.600,00 2.600,00
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 500,00 500,00

3.100,00 3.100,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen Euro 5.552,45

(31.12.2023: Euro 5.097,16)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 5.552,45 5.097,16

5.552,45 5.097,16

2. sonstige Verbindlichkeiten Euro 2.343,48
(31.12.2023: Euro 0,00)

31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro

Umsatzsteuer laufendes Jahr 2.343,48 0,00

2.343,48 0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten Euro 17.314,28
(31.12.2023: Euro 145.833,33)
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Gewinn-und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

1. Umsatzerlöse Euro 223.780,71
(2023: Euro 220.232,83)

2024 2023
Euro Euro

Erlöse aus Machbarkeitsstudien 19% USt 145.833,33 174.999,96
Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen 19% USt 54.661,66 56.583,33
Erlöse aus Brownfield Zertifikat 19% USt 13.500,00 0,00
Erlöse aus Messeteilnahme 19% USt 6.900,00 0,00
Erlöse aus Brownfield Kataster 19% USt 2.885,72 0,00
Gewährte Skonti 19 % USt 0,00 -0,42
Korrektur Umsätze Machbarkeitsstudie VJ 0,00 -11.350,04

223.780,71 220.232,83

2. Gesamtleistung Euro 223.780,71
(2023: Euro 220.232,83)

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe und für bezogene Waren Euro 0,00

(2023: Euro -3,16)

2024 2023
Euro Euro

Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 0,00 -3,16

0,00 -3,16

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Euro 115.124,96
(2023: Euro 281.399,96)

2024 2023
Euro Euro

Fremdleistungen Machbarkeitsstudie 7%VSt 75.000,00 230.000,00
Fremdleistungen 19% Vorsteuer 40.124,96 51.399,96

115.124,96 281.399,96
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4. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen Euro 46,00

(2023: Euro 0,00)

2024 2023
Euro Euro

Abschreibung immaterielle VermG 46,00 0,00

46,00 0,00
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5. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben Euro 9.107,37
(2023: Euro 9.223,86)

2024 2023
Euro Euro

Beiträge 7.500,00 7.579,08
Sonst. Versicherung 1.607,37 1.592,88
Gebühren 0,00 51,90

9.107,37 9.223,86

b) Werbe- und Reisekosten Euro 19.078,63
(2023: Euro 4.957,88)

2024 2023
Euro Euro

Messen + Veranstaltungen allgemein 9.876,54 0,00
Marketing allgemein, So 5.652,09 557,88
interne Veranstaltungen 3.550,00 4.400,00

19.078,63 4.957,88

c) verschiedene betriebliche Kosten Euro 8.691,42
(2023: Euro 3.362,58)

2024 2023
Euro Euro

Rechts- und Beratungskosten 5.847,95 625,00
Abschluss- und Prüfungskosten 2.611,40 2.686,30
Internetkosten 94,87 9,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen 87,00 0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 50,20 41,30

8.691,42 3.362,58
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6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Euro 658,36
(2023: Euro -166,00)

2024 2023
Euro Euro

Körperschaftsteuer 624,00 0,00
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre 0,36 -158,00
Solidaritätszuschlag 34,00 0,00
Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre 0,00 -8,00

658,36 -166,00

7. Ergebnis nach Steuern Euro 71.073,97
(2023: Euro -78.542,29)

8. Jahresüberschuss Euro 71.073,97
(2023: Euro -78.542,29)
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8. Anlagen
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 Deutscher Brownfield Verband e.V.
 Förderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
 Berlin

 zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Anlagevermögen
 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.044,00 0,00
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.093,29 22.299,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

bei Kreditinstituten und Schecks 11.646,00 56.691,20

22.739,29 78.991,03
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 561,43 0,00
 

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.965,49 75.039,46
 

28.310,21 154.030,49

PASSIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Eigenkapital
 

I. Verlustvortrag 75.039,46 3.502,83-
II. Jahresüberschuss 71.073,97 78.542,29-

nicht gedeckter Fehlbetrag 3.965,49 75.039,46
 

Summe Eigenkapital 0,00 0,00
 

B. Rückstellungen 3.100,00 3.100,00
 

C. Verbindlichkeiten 7.895,93 5.097,16
 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 17.314,28 145.833,33
 

28.310,21 154.030,49
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 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

 Deutscher Brownfield Verband e.V.
 Förderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
 Berlin

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

1. Umsatzerlöse 223.780,71 220.232,83
 

2. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene
Waren 0,00 3,16-

b) Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen 115.124,96 281.399,96

115.124,96 281.396,80
 

3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 46,00 0,00

 

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.877,42 17.544,32
 

5. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 658,36 166,00-

 

6. Ergebnis nach Steuern 71.073,97 78.542,29-
 

7. Jahresüberschuss 71.073,97 78.542,29-
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 Entwicklung des ANLAGEVERMÖGENS
 nach HANDELSRECHT vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

 Deutscher Brownfield Verband e.V.
 Förderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
 Berlin

Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum
der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024

Euro Euro Euro Euro Euro

200 Markenanmeldungen
(Wortmarke)

Ansch-/Herst-K 1.090,00 1.090,00
Abschreibung 46,00 46,00
Buchwerte 0,00 1.090,00 46,00 1.044,00

Summe Ansch-/Herst-K 1.090,00 1.090,00
Abschreibung 46,00 46,00
Buchwerte 0,00 1.090,00 46,00 1.044,00

Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum
Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024

R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro

200 Markenanmeldungen (Wortmarke)

200001 Dt. Markenanmeldung Nr. 30
2024 116 672.6 BIK
(Wortmarke)

31.08.2024 AHK 1.090,00 1.090,00
Linear Abschr. 46,00 46,00
10/00 / 10,00 BW 0,00 1.090,00 46,00 1.044,00

Summe Markenanmeldungen
(Wortmarke)

Ansch-/Herst-K 1.090,00 1.090,00
Abschreibung 46,00 46,00
Buchwerte 0,00 1.090,00 46,00 1.044,00
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Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevoll mächtigten
und Steuerberatungsge sellschaften (im Fol genden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas an-
deres ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetz lich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßge bend. Der Auftrag wird

nach den Grundsätzen ord nungsgemäßer Berufsausübung unter Beach tung der ein schlägigen berufsrechtlichen Normen
und der Be rufspflichten (StBerG, BOStB) ausge führt.

(2) Dem Steuerberater sind die benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig zu geben. Die Prüfung der Richtigkeit,
Voll ständigkeit und Ordnungs mäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbe sondere der Buchführung und Bi-
lanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genann-
ten Tatsachen, insbe sondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtli che Unrichtigkeiten fest-
stellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuwei sen. 

(3) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stel len dar. Sie ist gesondert
zu er teilen. Ist wegen der Ab wesenheit des Auftraggebers eine Abstim mung mit diesem über die Einlegung von Rechts-
behelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuer bera ter im Zwei fel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt
und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zu sam menhang mit der

Ausfüh rung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewah ren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn
schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Ver schwiegen heits pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags-
verhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht be steht im gleichen Umfang auch für die Mitar beiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Inte ressen des Steuerbera-
ters er forderlich ist. Der Steuer berater ist auch insoweit von der Verschwie genheitspflicht entbunden, als er nach den Ver-
sicherungsbe dingungen seiner Berufshaftpflichtver sicherung zur Informa tion und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbei tern im Rahmen der er-

teilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbei ten oder einem Dienstleistungsre-
chenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu über tragen.

(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergeb nisse sei ner Tätigkeit Drit-
ten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit
dies zur Durch führung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit täti-
gen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheits pflicht belehrt worden sind. Der Auf traggeber erklärt sich damit ein-
verstanden, dass durch den Zer tifizie rer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater abgelegte und geführte – Handakte
genommen wird.

(6) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeits ergeb nissen etc. auf Pa-
pier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu be achten. Der Auftraggeber stellt seinerseits si-
cher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungs maßnahmen beach tet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Datei-
en nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch für den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum
Schutz der überlassenen Doku mente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnah-
men zu tref fen. Sollten be sondere über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist
eine ent sprechende schriftliche Vereinba rung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu tref-
fen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüs selung vorgenom men werden muss.

3. Mitwirkung Dritter
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte so wie da tenverarbeitende

Unter nehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und da tenverarbeitenden Unternehmen
hat der Steuer berater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Ver schwie genheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ih-
rer Be stellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaf fen.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für
den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 1 S. 3 der Ver-
schwiegen heitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sor ge zu tra gen, dass der Beauftragte für den Datenschutz
sich mit Aufnah me seiner Tätig keit auf das Datengeheim nis verpflichtet.

4. Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegen heit zur Nachbesserung

zu ge ben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Man dat um einen Dienstvertrag im Sinne
der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesserung durch den Steu erberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den
Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Steuerberater
festge stellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die
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(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die

Mängelbe seitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerbera ters die Mängel durch einen anderen Steuer-
berater beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Her absetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags
verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber
be richtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegen über mit Ein willigung des Auftraggebers berich-
tigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtig te Interes sen des Steuerberaters den Interessen des Auftrag-
gebers vorgehen.

5. Haftung
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verur sachten Schadens

wird auf 1.500.000,- € (in Wor ten: eine Million Fünfhunderttausend €) be grenzt. 
(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Be-

trag be grenzt werden soll, be darf es einer schriftlichen Vereinbarung, die ge sondert zu erstellen ist und dem Auftragge-
ber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedin gungen bei Ver tragsabschluss ausgehändigt werden soll.

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjäh rungs frist unterliegt, ver-
jährt er 
a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftragge ber von den den An-

spruch be gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste,

b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Ent stehung an und 
c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jah ren von der Be-

gehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslö senden Ereignis an. Maßgeblich
ist die früher endende Frist.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, so-
weit ausnahmsweise im Einzel fall vertragliche oder außervertragliche Bezie hungen auch zwischen dem Steuerberater und
diesen Per sonen begründet worden sind.

(6) Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Ver letzung des Lebens, des
Kör pers oder der Gesundheit.

6. Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auf trags erforderlich

ist. Ins besondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Aus führung des Auftrags notwendigen Unterlagen
vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht. Entsprechen des gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags
von Bedeutung sein kön nen. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilun gen des Steuerbe-
raters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfül lungsgehilfen be-
einträch tigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Ein willigung weiter-
zugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weiterga be an einen bestimmten Dritten
ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber
ver pflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwen dung der Programme nachzukommen. Des
Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berech tigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebe-
nen Umfang zu ver vielfältigen. Der Auftragge ber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber
der Nut zungsrechte. Der Auf traggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Program-
men durch den Steuerberater ent gegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwir kung oder kommt er mit
der An nahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerbe rater berechtigt, eine angemes-
sene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach er-
folglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Ver trag fristlos kündigen (vgl. Nr. 8 Abs. 3). Unberührt bleibt der
Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auf traggebers
entstandenen Mehraufwen dungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von
dem Kün digungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Bemessung der Vergütung, Vorschuss
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich

nach der Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuer beratungsgesellschaften.
(2) Für Tätigkeiten, die in der Gebührenverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die

verein barte Vergütung, ande renfalls die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).
(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrit tenen oder rechtskräftig

festge stellten Forderungen zu lässig.
(4) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuer berater einen Vor-
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(4) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuer berater einen Vor-

schuss fordern. Wird der einge forderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung
seine weitere Tä tigkeit für den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine
Absicht, die Tätigkeit einzustel len, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus
einer Einstellung der Tätigkeit er wachsen können.

8. Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündi-

gung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Ge schäftsunfähig keit des Auftraggebers oder im Fal-
le einer Gesell schaft durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertrags-
partner außerordentlich nach Maßgabe des §627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. So-
weit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es ei ner schriftli chen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen
ist und dem Auftragge ber ausgehän digt werden soll.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auf traggebers in je-
dem Fall noch diejenigen Handlun gen vorzunehmen, die zumutbar sind und kei nen Auf schub dulden (z. B. Fristverlänge-
rungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Hand lun gen haftet der Steuerberater nach Nr. 5.

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags er hält oder erhalten hat
und was er aus der Geschäftsbe sorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auf-
traggeber die er forderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlan gen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu ertei-
len und Rechenschaft ab zulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags einge-
setzten Datenverarbeitungs programme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unver-
züglich herauszu geben bzw. von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
9. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steu erberaters nach
dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die geson-
dert zu erstel len ist und dem Auftraggeber ausgehän digt werden soll.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auf trags auf zubewahren. Die-

se Ver pflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steu erberater den Auftraggeber
schriftlich aufge fordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen
sechs Monaten, nachdem er sie er halten hat, nicht nachge kommen ist.

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner berufli-
chen Tä tigkeit von dem Auftrag geber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem
Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schrift stücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten
hat, sowie für die zu in ternen Zwecken gefertigten Ar beitspapiere.

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerbe rater dem Auftraggeber
die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den
Auftrag geber zurückgibt, Abschriften oder  Foto kopien anfer tigen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Ge-
bühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehal tung nach den Umständen, insbesondere we-
gen verhältnis mäßiger Geringfügigkeit der geschulde ten Beträge, ge gen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Be-
seitigung vom Auftrag geber rechtzeitig geltend ge machter Mängel ist der Auftraggeber zur Zu rückbehaltung eines ange-
messe nen Teils der Vergütung be rechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, anson sten der Sitz des

Steuer beraters. 
12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderungen und Ergänzungen
(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der

übri gen Bestimmungen da durch nicht berührt. Die unwirksame Bestim mung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem
angestreb ten Ziel möglichst nahe kommt.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.
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